
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
Landsberg am Lech, den 14. Dezember 2011 
 
 
 
Lehmann 
Oberbürgermeister 
und Abstimmungsleiter 

    

Amtliche Bekanntmachung der Amtliche Bekanntmachung der Amtliche Bekanntmachung der Amtliche Bekanntmachung der     

Großen Kreisstadt Landsberg am LechGroßen Kreisstadt Landsberg am LechGroßen Kreisstadt Landsberg am LechGroßen Kreisstadt Landsberg am Lech    
    

Der Abstimmungsausschuss hat in seiner Sitzung am 12.12.2011 folgendes Ergebnis der Abstimmung 
festgestellt: 

Zahl der Stimmberechtigten: 1. 

Zahl der Personen, die abgestimmt haben:  7.007 2. 

3. Zahl insgesamt abgegebenen Stimmen: 

 21.034 

beim 1. Bürgerentscheid (Bürgerentscheid 1) : 

Gültige Zustimmungen zum Bürgerentscheid (Ja-Stimmen) 

Gültige Ablehnungen des Bürgerentscheids (Nein-Stimmen) 

 4.117 

 2.316 

3.1 

Gültige Stimmen insgesamt  6.433 

Ungültige Stimmen insgesamt  574 

beim 2. Bürgerentscheid (Bürgerentscheid 2) : 

Gültige Zustimmungen zum Bürgerentscheid (Ja-Stimmen) 

Gültige Ablehnungen des Bürgerentscheids (Nein-Stimmen) 

 2.894 

 3.814 

3.2 

Gültige Stimmen insgesamt  6.708 

Ungültige Stimmen insgesamt  299 

3.3 bei der Stichfrage: 

 3.884 Gültige Zustimmungen zum 1. Bürgerentscheid 

 2.893 Gültige Zustimmungen zum 2. Bürgerentscheid 

 6.777 Gültige Stimmen insgesamt 

Ungültige Stimmen insgesamt  230 

Ergebnisfeststellung 4. 

4.1 Der 1. Bürgerentscheid mit 6.433 gültigen Stimmenerreichte weder bei den Ja-Stimmen (4.117) noch bei 
den Nein-Stimmen (2.316) das nach Art. 18a Abs. 12 GO erforderliche Abstimmungsquorum von 4.207 
Stimmberechtigten (20 v.H.), so daß die dort gestellte Frage nicht beantwortet wurde. 

4.3 

Der 2. Bürgerentscheid mit 6.708 gültigen Stimmenerreichte weder bei den Ja-Stimmen (2.894) noch bei 
den Nein-Stimmen (3.814) das nach Art. 18a Abs. 12 GO erforderliche Abstimmungsquorum von 4.207 
Stimmberechtigten (20 v.H.), so daß die dort gestellte Frage nicht beantwortet wurde. 

4.2 

Der Bürgerentscheid brachte folgendes Ergebnis 

Nichtentscheidung 

Nichtentscheidung 

und ist im folgenden Sinn entschieden:   Keiner der Bürgerentscheide gilt als angenommen. 
 

des 1. Bürgerentscheids 

des 2. Bürgerentscheids 


